
KATEGORIEN DER KONTAKTPERSONEN

Nach aktueller amtsärztlicher Einschätzung wird als Kontaktperson nur eingestuft, wer in den drei Tagen vor Auftritt der 
ersten Symptome des bestätigten Corona-Falls mit dieser Person in Kontakt stand. Sollte die positiv getestete Person keine 
Symptome zeigen, so sind die drei Tage vor der Testung heranzuziehen. 

►  Personen mit direktem Kontakt  
	 zu	Sekreten	oder	Körperflüssig- 
 keiten, insbesondere zu Sekreten  
	 der	Atemwege	eines	bestätigten		
	 Corona-Falls,	wie	z.	B.	Küssen,		
	 Kontakt	zu	Erbrochenem,	Mund-	
	 zu-Mund-Beatmung,	Anhusten,		
	 Anniesen	usw.

►  Personen mit mindestens 
	 15-minütigem	„face-to-face“-
	 Kontakt,	z.	B.	im	Rahmen	eines	 
	 Gesprächs.	Dazu	zählen	z.	B.	 
	 Personen	aus	Lebensgemein-
	 schaften	im	selben	Haushalt	 
	 oder	einer	(Lern-)Gruppe.

►  Über	die	jeweiligen	Sitzpläne	der	betroffenen		 	
	 Lerngruppe	/	Klasse	/	Kurs	können	Schülerinnen	 
	 und	Schüler	als	Kontaktpersonen	der	Kategorie	I 
	 identifiziert	werden,	die	im	Unterricht	mit	weniger	 
	 als	1,5	Metern	Abstand	zu	einem	bestätigten	 
	 Corona-Fall	saßen.

►  Über	die	jeweiligen	Sitzpläne	der	betroffenen		 	
	 Lerngruppe	/	Klasse	/	Kurs	können	Schülerinnen	 
	 und	Schüler	als	Kontaktpersonen	der	Kategorie	II			
	 identifiziert	werden,	die	im	Unterricht	mit	mehr	 
	 als	1,5	Metern	Abstand	zu	einem	bestätigten	 
	 Corona-Fall	saßen.	

Kontaktpersonen der Kategorie I 
(höheres Infektionsrisiko)

►  Familienmitglieder	oder	Personen		
	 aus	anderen	(Lern-)Gruppen,	die		
	 keinen	mindestens	15-minütigen		
	 „face-to-face“-Kontakt	hatten.

►  Personen,	die	sich	im	selben	Raum		
	 wie	ein	bestätigter	Corona-Fall	 
	 aufhielten,	z.	B.	Klassenzimmer,		
	 Arbeitsplatz,	jedoch	keinen	mindes- 
	 tens	15-minütigen	„face-to-face“- 
	 Kontakt	mit	dem	Corona-Fall	hatten.

Kontaktpersonen der Kategorie II  
(geringeres Infektionsrisiko) 

15 min 15 min
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II
I 


